
Öffentliche Bekanntmachung
der Stadtwerke Husum GmbH als Grundversorger

A. Mit Wirkung zum 08.11.2006 erfolgt die Versorgung von
Letztverbrauchern mit Elektrizität in Niederspannung im
Rahmen der Grundversorgung (§ 36 Abs. 1 Energiewirt-
schaftsgesetz) sowie die Ersatzversorgung (§ 38 Abs. 1
Energiewirtschaftsgesetz) auf der Grundlage der "Verord-
nung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversor-
gung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit
Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundver-
sorgungsverordnung - StromGVV)", BGBl. 2006, Teil I, S.
2391 ff.

B. Mit Wirkung zum 08.11.2006 erfolgt die Versorgung von
Letztverbrauchern mit Erdgas in Niederdruck im Rahmen der
Grundversorgung (§ 36 Abs. 1 Energiewirtschaftsgesetz) so-
wie die Ersatzversorgung (§ 38 Abs. 1 Energiewirtschaftsge-
setz) auf der Grundlage der "Verordnung über Allgemeine
Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden
und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz
(Gasgrundversorgungsverordnung - GasGVV)", BGBl. 2006,
Teil I, S. 2396 ff.

C. Zusätzlich zur StromGVV und GasGVV gelten mit Wirkung
vom 01.03.2007 die nachstehenden Ergänzenden Bedingun-
gen der Stadtwerke Husum GmbH zur StromGVV (einschl.
Preisblatt) sowie die nachstehenden Ergänzenden Bedin-
gungen der Stadtwerke Husum GmbH zur GasGVV (einschl.
Preisblatt), die die bisherigen Ergänzenden Bestimmungen
der Stadtwerke Husum GmbH ersetzen.

D. Die StromGVV und die Ergänzenden Bedingungen zur
StromGVV sowie die GasGVV und die Ergänzenden Bedin-
gungen zur GasGVV gelten für alle Grundversorgungsverträ-
ge mit Letztverbrauchern über die Belieferung mit Strom in
Niederspannung bzw. Gas in Niederdruck, die nach dem
12.07.2005 auf der Grundlage der AVBEltV bzw. AVBGasV
abgeschlossen worden sind, sowie für alle am 08.11.2006 mit
Letztverbrauchern bestehenden Ersatzversorgungsverhält-
nisse mit Strom in Niederspannung bzw. Gas in Niederdruck.

E. Des Weiteren gelten die StromGVV und die Ergänzenden
Bedingungen der Stadtwerke Husum GmbH zur StromGVV
sowie die GasGVV und die Ergänzenden Bedingungen der
Stadtwerke Husum GmbH zur GasGVV auch für alle Grund-
versorgungsverträge mit Letztverbrauchern über die Beliefe-
rung mit Strom in Niederspannung bzw. Erdgas in Nieder-
druck, die bis einschließlich 12.07.2005 auf der Grundlage
der AVBEltV bzw. AVBGasV abgeschlossen wurden. Diese
Vertragsanpassung erfolgt mit Wirkung vom auf diese Be-
kanntgabe folgenden Tag (§ 115 Abs. 2 S. 3 EnWG, §§ 23
StromGVV/GasGVV).

F. Im Folgenden erfolgt der Abdruck der Ergänzenden Bedin-
gungen der Stadtwerke Husum GmbH zur StromGVV
einschl. Preisblatt sowie der Ergänzenden Bedingungen der
Stadtwerke Husum GmbH zur GasGVV einschl. Preisblatt:

Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Husum GmbH
zur Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV)

1. Erweiterung und Änderung von Anlagen und
Verbrauchsgeräten (§ 7 StromGVV)
Erweiterungen oder Änderungen von Kundenanlagen sowie
die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind der
Stadtwerke Husum GmbH in Textform mitzuteilen, soweit
sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern. Entste-
hen der Stadtwerke Husum GmbH durch die vom Kunden
verursachte Erweiterung oder Änderung der Kundenanlage
bzw. die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte Mehr-
kosten, sind diese vom Kunden zu tragen.

2. Abrechnung und Abschlagszahlungen (§§ 12 und 13
StromGVV)
Die Abrechnung des Stromverbrauchs erfolgt grundsätzlich
in 12 monatlichen Abständen. Die Stadtwerke Husum GmbH
erheben 11 monatliche Abschlagszahlungen.
Die Stadtwerke Husum GmbH sind berechtigt, in kürzeren
Zeitabständen Rechnung zu legen. Der Kunde leistet monat-
lich gleich bleibende, von der Stadtwerke Husum GmbH
nach Maßgabe der StromGVV festzulegende Abschlagszah-
lungen auf den Elektrizitätsverbrauch jeweils bis zum 8. ei-
nes jeden Monats. Die Stadtwerke Husum GmbH ist berech-
tigt, einen anderen Zeitpunkt und Zeitraum für die Ab-
schlagszahlung festzulegen.

3. Zahlungsweise (§ 16 StromGVV)
Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise
durch Banküberweisung oder Lastschriftverfahren/ Einzugs-
ermächtigung zu leisten.

4. Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wieder-
herstellung der Versorgung (§§ 17, 19
StromGVV)
Die Kosten aufgrund eines Zahlungsverzuges, einer Unter-
brechung sowie der Wiederherstellung der Versorgung sind
vom Kunden nach den im Preisblatt dieser Bedingungen
veröffentlichten Pauschalsätzen zu ersetzen.

5. Inkrafttreten
Die Ergänzenden Bedingungen treten mit Wirkung vom
01.03.2007 in Kraft.

Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke
Husum GmbH zur Stromgrundversorgungsverordnung
(StromGVV) gültig ab 01.03.2007.

1. Kostenerstattung für Zahlungsverzug, Unterbrechung
und Wiederherstellung der Versorgung (Ziff. 4 der Er-
gänzenden Bedingungen)

1.1 Unterbrechung und Wiederaufnahme der Versorgung
Für die Unterbrechung und Wiederaufnahme der
Versorgung sind vom Kunden die vom Messstel-
len- oder Netzbetreiber hierfür verlangten Kosten
zu tragen. Sie betragen:
Für die Unterbrechung der Versorgung einer
Kundenanlage innerhalb der üblichen Geschäfts-
zeiten wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 35,00 EUR
berechnet.
Außerhalb der üblichen Geschäftszeiten und an
Sonn- und Feiertagen wird ein Pauschalbetrag
bei Einstellung der Versorgung in Höhe von 50,00 EUR
berechnet.
Wird der zur Unterbrechung der Versorgung
notwendige Zutritt zu den Messeinrichtungen o-
der zu den Hausanschlusseinrichtungen vom
Kunden nicht gewährt, werden die Kosten für die
Unterbrechung der Versorgung ebenso wie für
die anschließende Wiederaufnahme der Versor-
gung nach Aufwand berechnet.

1.1.1 Wird der Kunde zum angekündigten bzw. verein-
barten Termin nicht angetroffen, wird für jeden
weiteren Versuch ein Pauschalbetrag berechnet
in Höhe von 35,00 EUR

1.2 Zahlungsverzug gemäß § 17 Abs. 2 StromGVV
1.2.1 Mahnkosten

Bei Zahlungsverzug des Kunden ist die erste
Zahlungserinnerung kostenfrei. Für jede weitere
schriftliche Zahlungserinnerung wird ein Betrag
von 3,50 EUR
berechnet.

1.2.2 Nachinkassogang
Für jeden Nachinkassogang einer fälligen Forde-
rung (z. B. erneute örtliche Vorlegung der Rech-
nung durch den Beauftragten der Stadtwerke
Husum GmbH) werden zur Abgel tung der Ver-
waltungskosten sowie des anteiligen Personal-
und Wegaufwands 15,00 EUR
berechnet.



2. Umsatzsteuer
Die vorgenannten Beträge unterliegen nicht der
Umsatzsteuer.

Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Husum GmbH
zur Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV)

1. Erweiterung und Änderung von Anlagen und
Verbrauchsgeräten (§ 7 Gas GVV)
Erweiterungen oder Änderungen von Kundenanlagen sowie
die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte sind der
Stadtwerke Husum GmbH in Textform mitzuteilen, soweit
sich dadurch preisliche Bemessungsgrößen ändern. Entste-
hen der Stadtwerke Husum GmbH durch die vom Kunden
verursachte Erweiterung oder Änderung der Kundenanlage
bzw. die Verwendung zusätzlicher Verbrauchsgeräte Mehr-
kosten, sind diese vom Kunden zu tragen.

2. Abrechnung und Abschlagszahlungen (§§ 12 und 13
GasGVV)
Die Abrechnung des Gasverbrauchs erfolgt grundsätzlich in
12. monatlichen Abständen. Die Stadtwerke Husum GmbH
erheben 11 monatliche Abschlagszahlungen.
Die Stadtwerke Husum GmbH sind berechtigt, in kürzeren
Zeitabständen Rechnung zu legen. Der Kunde leistet monat-
lich gleich bleibende, von der Stadtwerke Husum GmbH
nach Maßgabe der GasGVV festzulegende Abschlagszah-
lungen auf den Gasverbrauch jeweils bis zum 8. eines jeden
Monats. Die Stadtwerke Husum GmbH ist berechtigt, einen
anderen Zeitpunkt und Zeitraum für die Abschlagszahlung
festzulegen.

3. Zahlungsweise (§ 16 GasGVV)
Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise
durch Banküberweisung oder Lastschriftverfahren/ Einzugs-
ermächtigung zu leisten.

4. Zahlungsverzug, Unterbrechung und Wieder-
herstellung der Versorgung (§§ 17, 19 GasGVV)
Die Kosten aufgrund eines Zahlungsverzuges, einer Unter-
brechung sowie der Wiederherstellung der Versorgung sind
vom Kunden nach den im Preisblatt dieser Bedingungen
veröffent lichten Pauschalsätzen zu ersetzen.

5. Inkrafttreten
Die Ergänzenden Bedingungen treten mit Wirkung vom
01.03.2007 in Kraft.

Preisblatt zu den Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke
Husum GmbH zur Gasgrundversorgungsverordnung
(GasGVV) gültig ab 01.03.2007.

1. Kostenerstattung für Zahlungsverzug, Unterbrechung
und Wiederherstellung der Versorgung (Ziffer 4. der Er-
gänzenden Bedingungen)

1.1 Unterbrechung und Wiederaufnahme der Versorgung
Für die Unterbrechung und Wiederaufnahme der
Versorgung sind vom Kunden die vom Messstel-
len- oder Netzbetreiber hierfür verlangten Kosten
zu tragen. Sie betragen:
Für die Unterbrechung der Versorgung einer
Kundenanlage innerhalb der üblichen Geschäfts-
zeiten wird ein Pauschalbetrag in Höhe von 35,00 EUR
berechnet.
Außerhalb der üblichen Geschäftszeiten und an
Sonn- und Feiertagen wird ein Pauschalbetrag
bei Unterbrechung der Versorgung in Höhe von 50,00 EUR
berechnet.
Wird der zur Unterbrechung der Versorgung not-
wendige Zutritt zu den Messeinrichtungen oder zu
den Hausanschlusseinrichtungen vom Kunden
nicht gewährt, werden die Kosten für die Unter-
brechung der Versorgung ebenso wie für die an-
schließende Wiederaufnahme der Versorgung
nach Aufwand berechnet.

1.1.1 Wird der Kunde zum angekündigten bzw. verein-
barten Termin nicht angetroffen, wird für jeden
weiteren Versuch ein Pauschalbetrag berechnet
in Höhe von 35,00 EUR

1.2 Zahlungsverzug gemäß § 17 Abs. 2 GasGVV
1.2.1 Mahnkosten

Bei Zahlungsverzug des Kunden ist die erste

Zahlungserinnerung kostenfrei. Für jede weitere
schriftliche Zahlungserinnerung wird ein Betrag
von 3,50 EUR
berechnet.

1.2.2 Nachinkassogang
Für jeden Nachinkassogang einer fälligen Forde-
rung (z. B. erneute örtliche Vorlegung der Rech-
nung durch den Beauftragten der Stadtwerke
Husum GmbH) werden zur Abgeltung der Ver-
waltungskosten sowie des anteiligen Personal-
und Wegaufwands 15,00 EUR
berechnet.

2. Umsatzsteuer
Die vorgenannten Beträge unterliegen nicht der Umsatz-
steuer.

G. Die StromGVV und die Ergänzenden Bedingungen der Stadt-
werke Husum GmbH zur StromGVV einschl. Preisblatt sowie
die GasGVV und die Ergänzenden Bedingungen der zur
GasGVV einschl. Preisblatt liegen zur Einsicht- und Mitnah-
me in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Husum GmbH,
Am Binnenhafen 1 in Husum aus. Sie sind außerdem im In-
ternet unter www.stadtwerke-husum.de veröffentlicht.

Stadtwerke Husum GmbH Husum, den 28.02.2007.


